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Hochwasserschutz aus 
Sicht der Bauleitplanung

Workshop 
„Hochwasserpartnerschaft Elbe“

25. und 26. August 2011
in Magdeburg

Kurzumfrage zum Thema Hochwasserschutz aus 
Sicht der Bauleitplanung 
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Im Gemeindegebiet liegt mindestens ein 
Überschwemmungsgebiet nach § 76 WHG

94%
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Das Thema Hochwasserschutz spielt in der 
Bauleitplanung keine Rolle

11%

Vorgaben der Landes- und/oder Regionalplanung 
zum vorsorgenden Hochwasserschutz liegen vor

72%

Es stehen Hochwasserrisikokarten zur Verfügung

61%

Der Belang des Hochwasserschutzes war bereits 
in der Abwägung zu einem Bauleitplan Thema

72%
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Im Flächennutzungsplan oder in einem Bebauungsplan sind 
spezielle Darstellungen bzw. Festsetzungen zum 
Hochwasserschutz enthalten

72%

Im Flächennutzungsplan oder in einem Bebauungsplan gibt 
es nachrichtliche Übernahmen/Kennzeichnungen wasser-
wirtschaftlicher Planungen oder Nutzungsregelungen, die 
die Hochwasservorsorge betreffen

72%

Kommunale Planungsabsichten konnten wegen des 
Hochwasserschutzes nur eingeschränkt oder gar nicht 
umgesetzt werden

56%

Es sind rechtskräftige Bebauungspläne aus Gründen der 
Hochwasservorsorge geändert oder aufgehoben worden

11%
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In diesem Zusammenhang ist ein Rückbaugebot (i.S.d. 
§ 179 BauGB) für bauliche Anlagen erlassen worden

0%

Die zuständige Behörde hat in einem 
Überschwemmungsgebiet nach § 76 WHG neue 
Baugebiete ausnahmsweise zugelassen (§ 78 Abs. 1 WHG)

6%

In Hochwasserrisikogebieten sind auch nach 2003 und 
2006 Bauvorhaben nach § 34 BauGB im nennenswerten 
Umfang genehmigt worden

11%

Der aktuelle Wert des Elbe-Bemessungshochwassers in 
der Gemeinde ist der planenden Verwaltung bekannt

72%
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Der planenden Verwaltung liegen Handlungsempfehlungen/ 
Erlasse (des Wasserverbandes, des Landrates, des 
Landes, der ARGEBAU o.ä.) zur Hochwasservorsorge vor

67%

Zusammenfassung & Schlussfolgerungen

• Das Thema „vorbeugender Hochwasserschutz“ ist im 
Alltagsgeschäft der planenden Verwaltung in den 
Gemeinden an der Elbe angekommen …

• … gleichwohl gibt es noch Verständnisschwierigkeiten 
zur Welt der Wasserwirtschaft.

• Sowohl Stadtplanung als auch Wasserwirtschaft 
müssen die jeweilige „Fremdsprache“ lernen:

�durch Fort- und Weiterbildung

�durch mehr Erfahrungsaustausch untereinander

�durch mehr Kommunikation miteinander

Mitgliedschaft und Mitarbeit in der „kommunalen 
Hochwasserpartnerschaft Elbe“

Canes mordent ultimum.Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Pegelstand August 2002: 8,70m

Pegelstand April 2006: 9,12m

Pegelstand Januar 2011: 9,23m


